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UNTERNEHMENS-BETEILIGUNGEN

Zwischen Betriebswirtschaft 
und Steuerrecht

Sozialunternehmen sind oft an Gesellschaften 
beteiligt, beispielsweise bei Holdingstrukturen oder 
Outsourcing. Zur Vermeidung einer zusätzlichen 
Umsatzsteuerbelastung wird eine umsatzsteuerliche 
Organschaft angestrebt. Nicht selten bleiben dabei 
Aspekte der Corporate Governance auf der Strecke.

Die Beteiligung an Tochtergesellschaften 
kann auch in der Sozialwirtschaft betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll sein: Eine Fallgruppe 
bilden die Holdingstrukturen, bei denen 
beispielsweise eine Spartengliederung im 
Kernbereich von Hilfefeldern erfolgt. Oder 
es werden Hilfstätigkeiten vor allem aus 
tarifrechtlichen Gründen in steuerpflichtige 
Servicegesellschaften ausgegliedert.

Erfolgt dann ein Leistungsaustausch 
zwischen Mutter und Tochtergesellschaf-
ten oder zwischen Tochtergesellschaften, 
so entsteht dadurch ein grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaus-
tausch. Da die Sozialunternehmen mit 
ihren Leistungen im Kernbereich weitge-
hend von der Umsatzsteuer befreit sind, 
sind sie auch im Wesentlichen nicht vor-
steuerabzugsberechtigt: Die in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer wird beim Leis-
tungsempfänger zu Kosten.

Dies lässt sich durch die Begründung 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
vermeiden. Diese setzt voraus, dass die 
Tochtergesellschaften in das Unterneh-
men der Mutter finanziell, organisato-
risch und wirtschaftlich eingegliedert 
sind. Erforderlich ist nicht nur eine un-
ternehmerische Verflechtung; die Mut-
ter muss an den Tochtergesellschaften 
mehrheitlich beteiligt sein und – dies ist 
für Fragen der Corporate Governance 
der Kernpunkt! –unmittelbar über die 
Leitungsorgane auf die Geschäftsfüh-
rung der Tochtergesellschaften Einfluss 
nehmen können.

Konkret wird dies in der Regel da-
durch umgesetzt, dass der Vorstand oder 

die Geschäftsführung der Mutter ganz 
oder teilweise personenidentisch ist mit 
der Geschäftsführung der Tochterge-
sellschaft. Um die finanzielle Eingliede-
rung – Weisungsrecht der Gesellschafter-
versammlung – nicht zu gefährden, wird 
zudem häufig auf die Einrichtung eines 
Aufsichtsrats bei der Tochtergesellschaft 
verzichtet.

Die Konsequenz: Der Vorstand oder 
die Geschäftsführung des Gesellschaf-
ters – ebenfalls Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaft – überwacht sich im 
Rahmen der Gesellschafterversammlung 
der Tochtergesellschaft selbst – er oder 
sie übt dort das Stimmrecht des Gesell-
schafters aus: Es stellt sich damit die 
Frage, wie die Trennung von Leitung 
und Aufsicht trotz der Anforderungen, 
die sich aus der umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft ergeben, erreicht werden kann. 
Ein sich daran anschließendes Thema ist 
die Entlastung der Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaft.

Leitung und Aufsicht bei 
umsatzsteuerlicher Organschaft: 
dezentrale Führung

Eine zentrale Führungsstruktur, wie sie 
dem Grundmodell der umsatzsteuerlichen 
Organschaft entspricht, ist häufig uner-
wünscht: Die Leitung des Gesellschafters 
befürchtet, ihre Pflichten als Geschäfts-
führung der Tochtergesellschaften nicht 
hinreichend wahrnehmen zu können. Ihre 
Geschäftsführung bei der Tochtergesell-
schaft reduziert sich dann faktisch auf 
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»Rollenklarheit und Transparenz sind 
bei der Netzwerkarbeit unabdingbar«

eine Überwachungsfunktion, eine Situa-
tion, die der Trennung von Leitung und 
Aufsicht ebenso widerspricht wie dem 
gesetzlichen Leitbild der Aufgaben und 
Funktionen eines Geschäftsführers.

Außerdem führt eine solche Struktur 
zu einer Zentralisierung von Entscheidun-
gen mit der Folge einer eingeschränkten 
Flexibilität und einer Beeinträchtigung 
der Entscheidungsinitiative vor Ort. Es 
ist also häufig eine dezentrale Führungs-
struktur angesagt, die zu einer klaren 
Aufgabentrennung führt – die Leitung 
des Gesellschafters überwacht die per-
sonell nicht identische Geschäftsführung 
der Tochtergesellschaft, die die Tochter-
gesellschaft leitet. Und das gefährdet die 
umsatzsteuerliche Organschaft.

Um dies zu vermeiden, erhalten die 
Geschäftsführer der Gesellschaft ein 
Anstellungsverhältnis als leitende Mit-
arbeiter beim Gesellschafter: Die für die 
umsatzsteuerliche Organschaft erforder-
liche organisatorische Eingliederung und 
die Überwachung wird im Rahmen des 
Anstellungsverhältnisses beim Gesell-
schafter sichergestellt.

Leitung und Aufsicht bei 
umsatzsteuerlicher Organschaft: 
zentrale Führung

Dem Idealbild einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft entspricht eine personeni-
dentische Besetzung der Leitung von 
Mutter und Tochtergesellschaften. Dies 
führt zu einer zentralen Führung, aber 
auch der Frage nach der Überwachung 
der Geschäftsführung der Tochtergesell-

schaften, die formal durch die personeni-
dentische Leitung bei der Mutter erfolgt.

Eine schlanke Organisationsstruk-
tur mit entsprechender Überwachung 
wird durch die Verlagerung der Aufsicht 
über die Tochtergesellschaft von deren 
Gesellschafterversammlung auf das Auf-
sichtsorgan des Gesellschafters erreicht. 
Die Geschäftsführung der Tochtergesell-
schaft wird also zwar durch die Gesell-
schafterversammlung der Tochtergesell-
schaft überwacht – diese wird durch die 
Leitung des Gesellschafters gebildet, die 
auch der Geschäftsführung der Tochter-
gesellschaft angehört. Die Leitung der 
Mutter muss aber vor Ausübung der 
Gesellschafterrechte in der Tochterge-
sellschaft die Zustimmung ihres eigenen 
Überwachungsorgans einholen. Dieses 
erhält im Rahmen des Konzernreportings 
auch alle wesentlichen Kennzahlen der 
Tochtergesellschaft. Dies setzt die Fest-
legung der wesentlichen Kennzahlen und 

die einheitliche Erhebung, insbesondere 
im Rahmen eines IT-Systems, für Mutter 
und Tochtergesellschaften voraus.

Dabei kann die Wahrnehmung der 
Überwachungsaufgabe durch das Über-
wachungsorgan des Gesellschafters auch 
durch eine zu große Informationsfülle 
beeinträchtigt werden, die deshalb ver-
mieden werden muss.

Entlastung der Geschäftsführung 
der Tochtergesellschaft: 
Tochtergesellschaft 
ohne Aufsichtsrat

Diese Konstellation wird bei der Entlas-
tung der Geschäftsführung der Toch-
tergesellschaft zum Problem, wenn 
beispielsweise Leitungsorgan des Ge-
sellschafters und Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaften personenidentisch 
besetzt sind und bei der Tochtergesell-
schaft kein Aufsichtsrat gebildet ist.

Hier liegt es nahe, die Kompetenz zur 
Entlastung der Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaften – wie bei der Über-
tragung der Überwachungsaufgabe – 
dem Aufsichtsorgan des Gesellschafters 
zu übertragen. Dies funktioniert aber ge-
sellschaftsrechtlich jedenfalls dann nicht, 
wenn die Leitung des Gesellschafters 
mit der Geschäftsführung der Tochterge-
sellschaft personenidentisch besetzt ist. 

Denn dann müssten sich die Mitglieder 
des Leitungsorgans des Gesellschafters 
in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer 
der Tochtergesellschaft selbst entlasten. 
Und nach § 47 Abs. 4 GmbHG kann 
ein Gesellschafter dann sein Stimmrecht 
nicht ausüben, wenn es u.a. um seine Ent-
lastung als Geschäftsführer geht. Dies 
gilt auch dann, wenn der Vorstand oder 

»Die Trennung von Leitung und Aufsicht 
bleibt ein ständiges Problem«

Der Teufel steckt im Detail 1. Die für die umsatzsteuerliche Organ­
schaft zu erfüllenden Eingliederungs­

voraussetzungen kollidieren mit dem Ziel 
einer dezentralen Unternehmensführung.

2. Bei personenidentischer Besetzung 
der Leitung von Gesellschafter und 

Tochtergesellschaften erfolgt die Über­
wachung der Gesellschaften durch das 
Überwachungsorgan des Gesellschafters.

3. Bei personenidentischer Besetzung 
der Leitung von Mutter und Tochter­

gesellschaft scheitert die Entlastung der 
Geschäftsführung der Tochtergesellschaft 
durch die Gesellschafterversammlung an 
§ 47 GmbHG. Gegebenenfalls muss beim 

Gesellschafter ein zusätzlicher Vorstand 
oder Geschäftsführer bestellt werden.

4. Wird bei der Tochtergesellschaft ein 
rein überwachender Aufsichtsrat in­

stalliert, kann dieser die Entlastung vorneh­
men. Die Kompetenzen des Aufsichtsrats 
der Tochtergesellschaft sind von den Kom­
petenzen der Gesellschafterversammlung 
und des Aufsichtsorgans des Gesellschaf­
ters eindeutig abzugrenzen.

Stefan Schick

Vier Thesen zum Spannungsfeld bei Unternehmensbeteiligungen
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die Geschäftsführung der Mutter nicht 
für sich selbst, sondern für die Mutter 
handelt und kann auch nicht durch die 
Zustimmung eines Dritten, des Über-
wachungsorgans des Gesellschafters, 
abbedungen werden.

Damit bleiben in der Praxis zwei Lö-
sungsansätze: Es wird speziell für die 
Entlastung beim Gesellschafter ein zu-
sätzlicher Vorstand oder Geschäftsführer 
bestellt, der die Entlastung vornimmt, 
nachdem dies zuvor das Überwachungs-
organ des Gesellschafters beschlossen 
hatte. Dieser Weg ist aufwendig und wird 
in der Praxis sehr selten beschritten.

Oder das Überwachungsorgan des 
Gesellschafters beschließt die Entlas-
tung – aus Sicht der Tochtergesellschaft 
wirkungslos, weil das Aufsichtsorgan 
des Gesellschafters keine Rechte in den 
Tochtergesellschaften hat – und die Ge-
schäftsführung der Tochtergesellschaft 
verlässt sich darauf, dass später keine 
Schadensersatzansprüche geltend ge-
macht werden.

Entlastung der Geschäftsführung 
der Tochtergesellschaft: 
Tochtergesellschaft 
mit Aufsichtsrat
Schließlich könnte man bei den Tochter-
gesellschaften einen Aufsichtsrat nach 
aktienrechtlichem Vorbild einrichten, 
der eine reine Überwachungsfunktion, 
keinerlei Weisungsrechte gegenüber der 
Gesellschaft hat und damit die umsatz-
steuerliche Organschaft nicht gefährdet.
Aber wie sehen dann die Kompetenzen 
von Überwachungsorgan des Gesellschaf-
ters und Aufsichtsrat der Tochtergesell-
schaft aus? Dies betrifft vor allem den Fall 
einer Krise der Tochtergesellschaft: Hier 
sind der Gesellschafter und damit dessen 
Aufsichtsorgan zu Finanzierungsentschei-
dungen – Sicherstellung von Liquidität 
und/oder Eigenkapital – aufgerufen. Für 
die wichtigen Entscheidungen im Rah-
men der eigentlichen Sanierung ist aber 
der Aufsichtsrat der Tochtergesellschaft 
zuständig: Ein schwieriges und sorgfältig 
zu regelndes Spannungsfeld.� n
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